
 
 

 

 
 
 

 
 

Selbstbestimmt leben und sterben! 
 

Patientenverfügung jetzt gesetzlich geregelt 
 

 
Schriftlich abgefasste Patientenverfügungen sind zukünftig für den 
behandelnden Arzt bindend. Der Wille des Patienten muss immer 
vorrangig und unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung 
berücksichtigt werden. Das stärkt die Selbstbestimmung aller 
Menschen – insbesondere chronisch Kranker mit HIV und Aids. Das 
neue Gesetz zur Patientenverfügung tritt am 1. September in Kraft. 
 

Die Referentin informiert ausführlich über die neue gesetzliche 
Regelung und beantwortet Fragen in der Diskussion. 
 

Referentin: 
 

Gita Neumann 
Bundesbeauftragte des Humanistischen Verbandes Deutschlands 

 
 
 

Herzliche Einladung zum Positivenplenum! 
 

Montag, den 31. August 2009, um 19.00 Uhr, 
 

im Café PositHiv, Bülowstraße 6, 
 

10783 Berlin-Schöneberg (Nollendorfplatz) 
 

Moderation: Tom F. 
 
 
 


